25.01.05

Entwurf einer Sportjugendförderung des Volleyballkreises NE/GV

Präambel:

Der Volleyballkreis Neuss/Grevenbroich kann jedem kreisangehörigen, sportliche Jugendarbeit betreibenden Verein maximal 100,--€ jährlich auf Antrag für die im Folgenden beschriebenen Leistungen zur Verfügung stellen. Eine Sonderförderung über diesen Betrag hinaus ist im Einzelfall möglich.

Grundsätzlich sind alle Leistungen zurückzuerstatten, wenn die Voraussetzungen für die Förderung nicht mehr erfüllt sind. 

Voraussetzungen:

· Mitgliedschaft im Volleyballkreis NE/GV

· Gemeldete Jugendmannschaft oder gemeldete Jugendtrainingsgruppe

· Entrichtete Kreisumlage

· Zur Verfügung stehende Jugendfördermittel in Höhe von 1.000,-€ jährlich

Folgende Leistungen können in Anspruch genommen werden:

· Übernahme der Meldegebühr beim WVV, maximal 2 Mannschaften je Verein.

Der Antrag ist unmittelbar nach Saisonende mit Kopie eines Rundschreibens mit Abschlusstabelle einzureichen.

· Übernahme anteiliger Kosten für die Ausbildung zum Übungsleiter, unter Vorlage einer 2-jährigen Verpflichtungserklärung des/der Betreffenden, bei dem beantragendem Verein in der Jugendarbeit tätig zu bleiben.

· Förderung von Jugendfahrten, Trainingslagern oder mehrtägigen Turnieren mit auswärtiger Unterbringung

Förderzeitraum:

Veranstaltungen von mindestens drei, maximal fünf Tagen Dauer, wobei der An- und Abreisetag als ein Abrechnungstag zählt.

Förderhöhe:

4,50€ je nachgewiesenem jugendlichen Teilnehmer und Tag, je 6 Teilnehmer wird ein Betreuer anerkannt

Vorgang:

Der Antrag mit vorläufigem Programm / Ausschreibungstext und geplanter Teilnehmerliste ist mindestens 6 Wochen vor der Veranstaltung beim Kreisvorstand einzureichen. Der betreffende Verein erhält zeitnah eine vorläufige Bewilligung.

Nach Ablauf der Veranstaltung ist ein rechtsverbindlicher Verwendungsnachweis mit unterschriebener Teilnehmerliste, Originalrechnungsbelegen über Unterkunfts- und Fahrtkosten sowie Melde- und Teilnehmergebühren einzureichen.

Der Verein erhält eine endgültige Bewilligung nach Prüfung der Unterlagen durch den Vorstand.

· Förderung von Jugendturnieren

Übernahme von Kosten für z.B. Pokalen oder Preisen mit mindestens vier teilnehmenden Mannschaften aus unterschiedlichen Vereinen.

Der Antrag ist mindestens 6 Wochen vor dem Turnier einzureichen. Nach einer Zuschußzusage sind Originalrechnungen einzureichen.

· Förderungen von alternativen Volleyballveranstaltungen

Jugendorientierte Events, wie Sportnächte, 24 Std. Turniere, Landes- Bundesweiten Treffen. Der Antrag ist mindestens 6 Wochen vor der Aktion mit Konzeption oder Programm sowie Kostenkalkulation einzureichen. Ein Verwendungsnachweis ist mit Originalrechnungen zu führen.

